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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Eine von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichte und nach Ausscheiden der
Parlamentarierin aus dem Nationalrat von Parteikollegin Yvonne Feri (sp, AG)
übernommene parlamentarische Initiative verlangte, dass in Botschaften zu
Erlassentwürfen jeweils explizit Bezug zur Einhaltung der Sozialziele genommen
werden muss. Schenker hatte ihren Vorstoss damit begründet, dass die Sozialwerke in
den letzten Jahren stark unter Druck geraten seien und dass in den Debatten finanzielle
Aspekte oftmals im Zentrum stünden. Übergeordnete Aspekte programmatischer Natur,
wie sie sich in den Sozialzielen finden, erhielten dadurch zu wenig Beachtung. Die
vorberatende SGK-NR wollte dem Anliegen mit 16 zu 8 Stimmen keine Folge geben. Die
Kommissionsmehrheit war der Ansicht, aufgrund der bereits vorhandenen
Bestimmungen in Art. 141 Abs. 2 des Parlamentsgesetzes, konkret mit der Ziffer g, die
die Berücksichtigung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und
künftige Generationen verlangt, komme den Sozialzielen in den Erlassentwürfen
ausreichend Beachtung zu. Eine linke Minderheit erachtete es dagegen als wichtig, die
sozialen Auswirkungen ebenfalls explizit aufzuführen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.01.2021
MARLÈNE GERBER

Einer von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichten und später von Parteikollegin Yvonne
Feri (sp, AG) übernommenen parlamentarischen Initiative, welche in bundesrätlichen
Botschaften zu Erlassentwürfen explizite Stellungnahmen bezüglich der Einhaltung
der Sozialziele  forderte, gab der Nationalrat Anfang März 2021 mit 115 zu 70 Stimmen
keine Folge. Während die Fraktionen der SP und der Grünen Partei sowie drei
Mitglieder der Mitte-Fraktion die parlamentarische Initiative unterstützten, wurde sie
von einer bürgerlich-liberalen Mehrheit abgelehnt. Der Nationalrat urteilte somit gleich
wie vor ihm bereits eine Mehrheit der SGK-NR, womit die Initiative erledigt war. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2021
VIKTORIA KIPFER

Migrationspolitik

Der in Erfüllung eines Postulats der SPK-NR erschienene Bericht zur gesamthaften
Prüfung der Problematik der Sans-Papiers evaluierte in erster Linie die Auswirkungen
der geltenden Sozialversicherungspflicht für die schätzungsweise 76'000 in der Schweiz
lebenden Sans-Papiers. Für Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus gilt in der
Schweiz die Pflicht, sich bestimmten Sozialversicherungen anzuschliessen, und das
Recht, entsprechende daraus erwachsende Leistungen zu beziehen. Da zum Anschluss
an die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die AHV, die IV, die
Erwerbsersatzordnung und die Familienzulagen in der Regel kein Nachweis des
rechtmässigen Aufenthalts erbracht werden muss, können sich Sans-Papiers diesen
Versicherungen anschliessen – dies im Unterschied zur Sozialhilfe, zu den
Ergänzungsleistungen und zur Arbeitslosenversicherung. In seinem Bericht kam der
Bundesrat zum Schluss, dass ein Ausschluss von Sans-Papiers von den
Sozialversicherungen verschiedenen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz,
insbesondere im Rahmen des UNO-Pakts I, der Kinderrechtskonvention und der EMRK,
zuwiderlaufen würde. Auch mit den in der Bundesverfassung festgehaltenen
Sozialzielen wäre ein solcher Ausschluss nicht vereinbar. Nicht zuletzt befürchtete der
Bundesrat bei einem Sozialversicherungsausschluss eine Umwälzung der Kosten auf die
Kantone und Gemeinden via die Nothilfe sowie einen stärkeren finanziellen Anreiz für
Arbeitgebende zur Beschäftigung von Sans-Papiers, da sie für diese keine
Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten hätten. Aus diesen Gründen und nach
Prüfung möglicher Alternativen möchte der Bundesrat an der bisherigen Praxis
festhalten. Ebenso lehnte der Bundesrat in seinem Bericht Teilregularisierungen oder
kollektive Regularisierungen dieser Personengruppe ab. Auch hier verwies er auf die
geltenden Bestimmungen, die den föderalen Einheiten ausreichend Spielraum für die
Bewilligung von Härtefällen lassen würden. 3

BERICHT
DATUM: 21.12.2020
MARLÈNE GERBER
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Im Rahmen der Beratungen zum Bericht über Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte im Jahr 2020 schrieb der Nationalrat das Postulat der SPK-NR,
das eine gesamthafte Prüfung der Problematik der Sans-Papiers verlangte, in der
Sommersession 2021 nach Erscheinen eines entsprechenden Berichts in Erfüllung des
Vorstosses ab. 4

BERICHT
DATUM: 10.06.2021
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Eine gesamtschweizerische Regelung der Kinderzulagen hat nun auch im Parlament
erstmals eine reelle Chance. Die vorberatende Kommission des Nationalrates
unterstützte mit grosser Mehrheit eine parlamentarische Initiative Fankhauser (sp, BL)
für eine Bundesregelung mit Mindestansätzen für Kinderzulagen. Der Vorstoss verlangt
für die ganze Schweiz Kinderzulagen von mindestens 200 Fr. pro Kind, unabhängig
davon, ob die Eltern erwerbstätig sind oder nicht. Dieser Ansatz orientiert sich an den
zurzeit höchsten kantonalen Ansätzen und wäre regelmässig der Teuerung anzupassen.
An Familien mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter, insbesondere aber an
Alleinerziehende sollen ausserdem Bedarfsleistungen ausgerichtet werden, die wie die
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV auszugestalten wären. Letztmals hatten die Räte 1986
eine Regelung auf eidgenössischer Ebene abgelehnt. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1991
MARIANNE BENTELI

Einer parlamentarischen Initiative Fankhauser (sp, BL) für gesamtschweizerisch gleich
ausgestaltete und von der Erwerbstätigkeit der Eltern abgekoppelte Kinderzulagen
sowie für den Anspruch auf analog zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
ausgestaltete Bedarfsleistungen für Familien und insbesondere alleinerziehende Eltern
wurde gegen den Widerstand einer bürgerlichen Kommissionsminderheit knapp Folge
gegeben. Die Initiantin hatte geltend gemacht, dass Kinder heute das Familienbudget
beträchtlich belasten und selbst normalverdienende Eltern in die Nähe der
Armutsgrenze bringen können; zudem seien 26 unterschiedliche
Kinderzulageregelungen angesichts einer möglichen europäischen Integration kaum
angebracht. Die Gegner einer Bundeslösung führten vor allem föderalistische
Sensibilitäten ins Feld, um ihre Ablehnung einer gesamtschweizerischen Familienpolitik
zu begründen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.1992
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Tessin wies zukunftsweisende Wege für die Unterstützung junger Familien.
Die Regierung legte einen Gesetzesentwurf vor, der über zwei lohn- und
haushaltsabhängige Zulagen allen Familien mit Kindern ein staatlich garantiertes
Mindesteinkommen sichern will. Die beiden neuen Zulagen orientieren sich an den
AHV-Ergänzungsleistungen, die ein minimales verfügbares Einkommen nach Abzug von
Miete und Sozialversicherungen festlegen. Die Leistungen verstehen sich als ein jedem
Kind bis zum Erreichen des 15. Altersjahrs zustehendes Mindesteinkommen, mit
welchem minderbemittelten Eltern und vor allem alleinerziehenden Frauen die
Inanspruchnahme von Fürsorgeleistungen erspart werden soll. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.03.1994
MARIANNE BENTELI

Zum Abschluss des Internationalen Jahres der Familie präsentierte die von der
Vereinigung Pro Familia im Auftrag des Bundesrates eingesetzte Kommission einen
detaillierten Forderungskatalog. Sie verlangte insbesondere die möglichst rasche
Einführung einer Mutterschaftsversicherung, eine einheitliche Regelung der Familien-
und Kinderzulagen auf Bundesebene, die Anerkennung der unbezahlten Leistungen der
Familien sowie die Sicherung eines Familienlastenausgleichs, um so die Vereinbarkeit
von Familie, Arbeit und Schule zu realisieren. Weiter setzte sie sich für die
raschestmögliche und vorbehaltlose Ratifikation der UNO-Konvention über die Rechte
des Kindes ein. Vom Bundesrat erwartete sie schliesslich, dass er einen unabhängigen
Rat für Familienfragen einsetze, der die Vernetzung und den Informationsaustausch von
Wissenschaft, Politik, Institutionen und Gesellschaft sicherstellen soll.
Die für die Familienpolitik zuständige Bundesrätin Dreifuss konnte darauf hinweisen,
dass einige der Forderungen in Prüfung sind oder sich bereits im Stadium der
Gesetzgebung befinden (Mutterschaftsversicherung, Ratifikation der UNO-Konvention).
Skeptisch äusserte sich Dreifuss zum Vorschlag, neue eidgenössische Gremien für
Familienfragen zu schaffen. Sie schlug stattdessen vor, ein Koordinationsorgan ins
Leben zu rufen, in dem die Bundesverwaltung, die Kantone, die Gemeinden, die
Wissenschaft sowie die privaten Familien-, Frauen- und Jugendorganisationen
vertreten wären.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.1994
MARIANNE BENTELI
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Wissenschaftliche Studien, die eine Art Bestandesaufnahme der schweizerischen
Familienpolitik erstellten, untermauerten die Forderungen der Kommission. Erstmals
wurden die staatlichen finanziellen Leistungen zugunsten der Familien erhoben. 1990
machten sie rund 2,1% des Bruttoinlandproduktes (BIP) aus, während sie in den EU-
Staaten im Durchschnitt knapp 3% des BIP betrugen. Dies hängt wohl auch damit
zusammen, dass die Schweiz als einziges EU- oder Efta-Land immer noch keine
Mutterschaftsversicherung kennt. 8

Gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fankhauser (sp, BL) aus dem Jahr 1992
arbeitete die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit ein
Rahmengesetz über die Familienzulagen aus. Damit soll der Grundsatz einführt
werden, dass für jedes Kind in der ganzen Schweiz eine Zulage in gleicher Höhe
ausbezahlt wird. Für die Kinderzulage wurden Ansätze zwischen 200 Fr. und 250 Fr. zur
Diskussion gestellt, für die Jugendlichen in Ausbildung Beträge zwischen 250 Fr. und
300 Fr.; die einmalige Geburtszulage soll mindestens 1500 Fr. betragen, wobei die
Kantone frei wären, höhere Zulagen festzusetzen.

Diese Pläne fanden allerdings in der Vernehmlassung nur gerade bei der SP volle
Unterstützung, die auch bei den vorgelegten Varianten jeweils den höchsten Satz
verlangte. Die CVP war diesen Vorschlägen gegenüber ebenfalls grundsätzlich positiv
eingestellt, befürchtete aber, dass die gleichzeitige Verwirklichung von zwei
familienpolitischen Anliegen - Mutterschaftsversicherung und Vereinheitlichung der
Familienzulagen - kaum Chancen hätte und wollte deshalb der
Mutterschaftsversicherung Priorität einräumen. Die FDP nutzte die Vernehmlassung
dazu, ihren Bedenken über das ihrer Ansicht nach unübersichtliche Vorgehen in der
Sozialpolitik Ausdruck zu geben. Der Faktor Arbeit dürfe nicht weiter belastet werden,
weshalb zusätzliche Lohnprozente nicht in Frage kämen. Vom Staat sei hingegen eine
Vereinheitlichung der Familienzulagen angesichts des Zustandes des Bundeshaushalts
nicht finanzierbar. Dieser Meinung schloss sich auch die SVP an. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.1995
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Tessin führte ein neues Familienzulagengesetz ein, das bedürftigen Familien
mit Kindern unter drei Jahren existenzsichernde Familienzulagen garantiert. Der
Grundgedanke hinter dem neuen Gesetz, das ab Juli 1997 in eine vierjährige
Versuchsphase tritt, ist, dass die Geburt eines Kindes nicht Grund für Armut sein darf.
Das neue System zeichnet sich durch zwei Elemente aus: Einerseits erhalten
einkommensschwache Familien gezielte und massgeschneiderte Hilfe, andererseits
entstehen durch ausgeklügelte finanztechnische Umlagerungen (Einsparungen bei der
Sozialhilfe, verminderter Teuerungsausgleich auf den generellen Kinderzulagen) keine
Mehrkosten für den Staat, und auch die Arbeitgeber werden nicht zusätzlich zur Kasse
gebeten. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.07.1996
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession behandelte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative
Teuscher (gp, BE), welche die Vorstellung der SP und der Grünen im Bereich der
Kinderzulagen (600 Fr. pro Monat für das erste Kind, 300 Fr. für jedes weitere)
konkretisierte. Die vorberatende Kommission hatte die Initiative noch knapp
gutgeheissen. Im Plenum wehte jedoch ein anderer Wind. Selbst die CVP lehnte den
Vorschlag als Gieskannenlösung ab. Damit hatte die Initiative keine Chancen mehr. Mit
111 zu 64 Stimmen wurde sie klar abgelehnt. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

Nach dem Scheitern der Mutterschaftsversicherung in der Volksabstimmung vom 13.
Juni  gaben sich die Parteien – insbesondere auch im Hinblick auf die nationalen
Erneuerungswahlen im Oktober – besonders familienfreundlich. Die CVP schlug
steuerliche Entlastungen vor; zudem rief sie nach einem Bundesrahmengesetz für die
Ausrichtung von Kinderzulagen und nach einer besseren Abstimmung der Schulzeiten
auf die Bedürfnisse der Eltern. Das verlangte auch die FDP, die sich zudem für mehr
ausserfamiliäre Betreuungsstätten für Kinder stark machte. Von einer eidgenössischen
Regelung für die Kinderzulagen wollte sie hingegen nichts wissen. Konkrete Zahlen
nannten die SP und die Grünen. Sie forderten existenzsichernde Kinderzulagen, wobei
die Steuerabzüge für Kinder im Gegenzug zu streichen wären. Die SP sprach sich zudem
für Ergänzungsleistungen für minderbemittelte Eltern aus, welche über eine
eidgenössische Erbschaftssteuer finanziert werden sollten. 12

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 10.09.1999
MARIANNE BENTELI
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Die CVP-Vorstellungen konkretisierten sich in einer Motion ihrer Solothurner
Ständerätin Simmen. Sie verlangte, bei den direkten Steuern seien die Kinderabzüge zu
erhöhen sowie Abzüge für Kinderbetreuung durch Dritte vorzusehen. Gegen den Willen
des Bundesrates, der Umwandlung in ein Postulat beantragte, weil der Vorstoss nicht
nur die direkte Bundessteuer, sondern auch die nicht in der Kompetenz des Bundes
liegenden Kantons- und Gemeindesteuern anvisiere, wurde die Motion mit 21 zu 8
Stimmen klar überwiesen. 13

MOTION
DATUM: 04.10.1999
MARIANNE BENTELI

Das bilaterale Abkommen mit der EU über die Personenfreizügigkeit hat direkte
Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Familienzulagen. Erwerbstätige der
Vertragsländer haben künftig für ihre Kinder Anspruch auf die Leistungen des Staates,
dessen Gesetzgebung sie unterstellt sind, und zwar auch dann, wenn die Kinder in
einem anderen Vertragsstaat wohnen. Die Leistungen sind in gleicher Höhe zu
gewähren als wohnten die Kinder im leistungspflichtigen Land. Besteht im Wohnland
der Kinder ebenfalls ein Leistungsanspruch (beispielsweise wegen der Erwerbstätigkeit
des anderen Elternteils), so muss dieser Staat die Leistungen ausrichten, wobei
Leistungsunterschiede vom auszahlenden Land zu berücksichtigen sind. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Das vom Finanzdepartement zur Entlastung der Familien präsentierte Steuerpaket,
fand die SP völlig unzureichend, da es vor allem Familien der höheren
Einkommensklassen begünstigen würde. Als weitaus wirksamere Familienpolitik
schlugen verschiedene SP-Parlamentarier, in erster Linie die Zürcher Nationalrätin
Fehr, einen ganzen Strauss von familienfreundlichen Massnahmen vor: einheitliche und
höhere Familienzulagen, wie sie die auf Eis gelegte parlamentarische Initiative von alt
Nationalrätin Fankhauser (sp, BL) seit Jahren fordert, Ergänzungsleistungen für
minderbemittelte Familien nach dem Modell der EL in der AHV und IV, Befreiung der
Kinder und Jugendlichen von den Krankenkassenprämien, eine echte
Mutterschaftsversicherung sowie eine Anstossfinanzierung des Bundes zur Schaffung
von Kindertagesstätten. Fehrs parlamentarische Initiative, die für finanzschwache
Eltern mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter einen Anspruch auf
Ergänzungsleistungen einführen wollte, wurde ganz knapp mit 84 zu 83 Stimmen
abgelehnt. Angenommen wurde hingegen ihr Postulat, mit welchem sie den Bundesrat
bittet, in einem Bericht die Möglichkeiten einer Zertifizierung von Unternehmen
aufzuzeigen, die eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördern.Mit ihren
Vorschlägen nahm die SP die wesentlichsten Ergebnisse einer Studie voraus, welche im
Berichtsjahr im Auftrag der Eidgenössischen Koordinationskommission für
Familienfragen (EKFF) durchgeführt wurde. Erstmals wurden die Wirkungen des
gegenwärtigen Systems des Familienlasten- und -leistungsausgleichs sowie alternative
Szenarien systematisch analysiert. Aufgrund der Resultate dieser Studie sprach sich die
EKFF für ein Drei-Säulen-Modell des Ausgleichs aus. Das gegenwärtige System mit
Steuerabzügen und Kinderzulagen soll einerseits verbessert werden und andererseits
mit bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien (nach dem
„Tessiner Modell“) vervollständigt werden. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

Die Sozialvorstände von 40 Schweizer Städten schlossen sich zur Initiative „Ja zur
sozialen Sicherung“ zusammen. Handlungsbedarf sahen sie vor allem im Bereich der
Familienarmut. Sie begrüssten deshalb die bundesrätlichen Modelle zur Reform der
Familienbesteuerung, vertraten aber die Auffassung, dies könne nur ein Anfang sein. Es
seien weitere Schritte notwendig, um die strukturelle Familienarmut zu verhindern.
Gefordert wurde ein gesamtschweizerisch vereinheitlichter Sockel der Kinderzulagen.
Darüber hinaus müssten bedarfsabhängige ergänzende Kinderleistungen ausgerichtet
werden, abgestimmt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.07.2000
MARIANNE BENTELI

Anlässlich der Frühjahrssession nahm der Nationalrat neue familienpolitische
Weichenstellungen vor. Mit 97 zu 75 Stimmen gab er zwei gleichlautenden
parlamentarischen Initiativen Fehr (sp, ZH) und Meier-Schatz (cvp, SG) Folge, die
verlangten, es seien die gesetzlichen Grundlagen für eidgenössische
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem „Tessiner Modell“ zu schaffen. Nach
Abzug der wegfallenden Fürsorgekosten müssten Bund und Kantone zusammen 370 Mio
Fr. pro Jahr für diese effiziente Form der Bekämpfung der Familienarmut aufbringen.
Ausschlaggebend für den deutlichen Entscheid des Nationalrates war die CVP-Fraktion,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2001
MARIANNE BENTELI
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die zusammen mit Linken und Grünen geschlossen Ja stimmte. Gegen die
Ergänzungsleistungen wandten sich praktisch einhellig die SVP und die FDP. Als
Sprecherin der Kommissionsminderheit lehnteEgerszegi (fdp, AG) das Tessiner Modell
nicht prinzipiell ab, bezweifelte aber dessen Umsetzbarkeit auf Bundesebene, weshalb
sie es vorgezogen hätte, die Kantone lediglich zu ermuntern, ebenso innovative und
bedarfsgerechte Systeme zu entwickeln wie das Tessin. 17

Die Gewerkschaft CNG lancierte eine Volksinitiative „für fairere Kinderzulagen“. Sie
verlangt eine bundesrechtlich geregelte Zulage für alle Kinder – also auch jene der
Selbständigerwerbenden, die heute in der Regel leer ausgehen – von 15 Fr. pro Tag,
wobei der Betrag zu indexieren wäre. Die Finanzierung soll hauptsächlich über den
Bund und in geringerem Mass über die Kantone erfolgen; die Arbeitgeber würden in
ähnlichem Ausmass wie heute in die Pflicht genommen. Der CNG möchte damit in
erster Linie den unteren Mittelstand entlasten, der nach seiner Auffassung nur wenig
von der laufenden Steuerreform profitieren wird, aber auch nicht für
Ergänzungsleistungen nach dem „Tessiner Modell“ in Frage kommt. Die Kantone wurden
im Berichtsjahr ebenfalls aktiv. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren arbeitete
ein Modell für landesweit einheitlich geregelte Kinderzulagen aus; neben einem
Sockelbeitrag von rund 150 Fr. pro Kind soll bedürftigen Familien der Zugang zu
Ergänzungsleistungen gewährt werden. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.11.2001
MARIANNE BENTELI

1991 hatte die damalige Nationalrätin Fankhauser (sp, BL) eine parlamentarische
Initiative für landesweit einheitliche Kinderzulagen von mindestens 200 Franken
eingereicht, welcher der Nationalrat im Jahr darauf Folge gab. 1997 legte die mit der
Ausarbeitung einer Vorlage beauftragte SGK ein Rahmengesetz vor, dessen Behandlung
aber 1998 am runden Tisch zur Sanierung der Bundesfinanzen bis 2001 sistiert wurde.
Die erneute Lesung in der SGK liess nun aber so viele Fragen bezüglich Zuständigkeiten
und Finanzierung offen, dass die Kommission beschloss, einen Schlussstrich unter die
Initiative Fankhauser zu ziehen und in Sachen Familienzulagen einen Neustart zu
wagen. Eine Subkommission unter Rossini (sp, VS) wurde beauftragt, ein neues
Zulagengesetz zu erarbeiten und dabei andere familienpolitische Anliegen, die
aufgegleist oder bereits in der parlamentarischen Beratung sind, zu berücksichtigen
(Bedarfsleistungen gemäss Tessiner Modell, familienergänzende Betreuungsplätze,
Mutterschaftsschutz). 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2002
MARIANNE BENTELI

Fünf in der Sozial- und Familienpolitik tätige Organisationen (Eidg. Kommission für
Familienfragen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe und
Städteinitiative „Ja zur sozialen Sicherheit“) forderten dringend Massnahmen zur
finanziellen Besserstellung von Familien mit dem Ziel, die Leistungen der Familien
vermehrt zu anerkennen und Familienarmut zu verhindern. Mittelfristig möchten sie am
bisherigen dualen System von Familienzulagen und Steuerabzügen festhalten. Sie
verlangten eine Bundeslösung für die Ausrichtung einheitlicher Kinderzulagen in der
Höhe von mindestens 200 Franken resp. 250 Franken für Jugendliche in Ausbildung.
Zudem unterstützten sie die Bestrebungen des Nationalrates, für finanzschwache
Familien einkommensabhängige Familienergänzungsleistungen nach dem Tessiner
Modell einzuführen. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.08.2002
MARIANNE BENTELI

Im Bestreben, dass Familien und Kinder nicht länger ein Armutsrisiko darstellen,
verabschiedete die CVP ein Grundlagenpapier, das auf drei Säulen basiert. Familien mit
tiefen Einkommen sollen durch höhere Kinderzulagen (200 Fr. für Kinder, 250 Fr. für
Jugendliche in Ausbildung), Entlastungen bei der direkten Bundessteuer und
Bedarfsleistungen für einkommensschwache erwerbstätige Eltern unterstützt werden.
Die Junge CVP bemängelte, dass familienentlastende Massnahmen wie Kinderkrippen,
Blockunterricht und Tagesschulen nicht erwähnt wurden. 21

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 02.09.2002
MARIANNE BENTELI
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Die Interessengemeinschaft der kinderreichen Familien „Familien 3 plus“ kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative „Familie ist Zukunft“ an. Sie will den Bund zur
Förderung und zum Schutz kinderreicher Familien verpflichten. Die Initiative verlangt
Kinderzulagen von 250 Fr. pro Kind und für Familien mit drei und mehr Kindern einen
Bundessteuerabzug von 4000 Fr. pro Kind. Die Erziehungsarbeit eines Elternteils soll
mit einem Steuerabzug von 12 000 Fr. pro Jahr vergütet werden. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.09.2002
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr präsentierte Nationalrätin Fehr (sp, ZH) den Medien das von ihr im Auftrag
der Partei überarbeitete familienpolitische Konzept. Unter dem Titel „Mit Kindern
rechnen“ will die SP die Familien in dreifacher Hinsicht fördern: in der Arbeitswelt, im
Lebensumfeld und in finanzieller Hinsicht. Profitieren sollen in erster Linie die unteren
und mittleren Einkommen. Die Anstossfinanzierung für familienergänzende
Kinderbetreuungsplätze auf Bundesebene soll durch ein verstärktes Engagement von
Kantonen und Gemeinden ergänzt werden. Die privaten Unternehmen sollen das Geld,
das sie bei Annahme einer über die EO finanzierten Mutterschaftsversicherung
einsparen, in den Aufbau von Krippen für die Kinder ihrer Mitarbeiterinnen aufwenden.
Finanziell möchte die SP die Familien einerseits mit Steuergutschriften (statt
Steuerabzügen) und mit einem existenzsichernden Kindergeld in der Höhe von
durchschnittlich 450 Fr. pro Monat unterstützen. Bei Bedarf sollen auch
Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien ausgerichtet werden, wobei
ein Anreizsystem spielen soll, das zur Erwerbstätigkeit ermuntert. Ebenfalls zur
finanziellen Entlastung von Familien mit Kindern stellte die SP im Rahmen der
Budgetberatung 2003 den Antrag, der Bund solle alle Krankenkassenprämien für Kinder
und Jugendliche bis 18 Jahre – insgesamt 1,2 Mio Personen – übernehmen. Die Kosten
von rund 1 Mia Fr. sollten zur Hälfte mittels nicht ausgeschöpfter
Krankenkassenprämien-Verbilligungen und der Rest durch die Kantone finanziert
werden. Die SP nahm damit eine Anregung auf, die Bundesrätin Dreifuss im Vorjahr
(allerdings nur auf die nicht abgeholten Gelder für die Prämienverbilligungen bezogen)
zur Diskussion gestellt hatte. Als „Giesskanne“ und inkompatibel mit der
Schuldenbremse schmetterte der Nationalrat den Antrag mit 116 zu 62 Stimmen ab. 23

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.11.2002
MARIANNE BENTELI

Mit 101 442 gültigen Unterschriften reichte die Gewerkschaft Travail.Suisse ihre
Volksinitiative „für fairere Kinderzulagen“ ein. Nach dem Grundsatz „ein Kind – eine
Zulage“ sollen für jedes Kind 450 Fr. pro Monat ausgerichtet werden, ungeachtet der
Erwerbstätigkeit und des Wohnorts der Eltern. Heute variieren die Zulagen je nach
Kanton zwischen 150 und 444 Fr. pro Monat. Nach Berechnungen von Travail.Suisse
hätte die Initiative Gesamtkosten von 9,2 Mia Fr. zur Folge. Ziehe man jedoch die
bestehenden Zulagen sowie höhere Steuereinnahmen und die Entlastung bei den
Bedarfsleistungen in Betracht, ergäben sich unter dem Strich lediglich noch
Mehrkosten von knapp 4 Mia Fr. pro Jahr. Gemäss Initiativtext müssten Bund und
Kantone dafür aufkommen, weil die Wirtschaft nicht stärker belastet werden soll als
heute. 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.04.2003
MARIANNE BENTELI

2001 hatte der Nationalrat zwei parlamentarische Initiativen (Fehr, sp, ZH und Meier-
Schatz, cvp, SG) angenommen, welche für Eltern mit Kindern die Einführung von
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem so genannten „Tessiner Modell“
verlangen. Im Berichtsjahr äusserten sich nun die Sozialdirektoren der Kantone und der
grossen Städte sehr positiv zu diesem Vorschlag, den sie als sinnvollen Beitrag
bezeichneten, um der weit verbreiteten Familienarmut zu begegnen. Für die Bezüger
haben EL gegenüber der Sozialhilfe den Vorteil, dass sie höher ausfallen und nicht
rückerstattet werden müssen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2003
MARIANNE BENTELI

Eine vom Nationalfonds unterstützte Studie befasste sich mit dem Thema der
Gerechtigkeit in der Familienpolitik der Schweiz. Die Autoren kamen zu einem
ernüchternden Fazit. Zwar werden Familien – verstanden als Haushalte mit Kindern –
unter dem Strich jährlich mit 6,9 Mia Fr. gefördert. Dazu tragen Kinderzulagen,
Kinderfreibeträge bei den Steuern, zusätzliche Familienleistungen (wie sie 12 Kantone
kennen) oder auch die Subventionen für Kinderkrippen oder
Krankenversicherungsprämien bei. Hinzu kommen rund 700 Mio Fr. Sozialhilfe. Dass
diese in vielen Familien zum Zug kommen muss, ist für die Autoren ein Zeichen, dass
die Transferzahlungen ungenügend sind. Sie wiesen auf die geradezu grotesken

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.02.2004
MARIANNE BENTELI
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kantonalen Unterschiede hin und berechneten, welche Transfers nach Steuern eine
einkommensschwache Familie erhält. Am meisten ist es im Tessin mit 6900 Fr., am
wenigsten im Kanton Jura mit 790 Fr.; im schweizerischen Durchschnitt sind es 2350
Fr. pro Jahr. Gerade bedürftige Familie erhalten besonders geringe Transfers, da ein
Drittel auf die Steuerabzüge entfällt, von denen sie kaum profitieren können. 26

In Ausführung von zwei angenommenen parlamentarischen Initiativen, die ein System
von Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien nach dem Vorbild des Kantons
Tessin vorsehen, gab die SGK des Nationalrats drei Varianten in die Vernehmlassung.
Das erste Modell begünstigt Einelternfamilien mit einem Kind, das zweite Familien mit
mehreren Kindern, während das dritte eine Mischform darstellt. Die jährlichen Kosten
würden sich auf rund 880 bis 895 Mio Fr. belaufen. Diese sollen zu fünf Achteln vom
Bund und zu drei Achteln von den Kantonen getragen werden. Im Gegenzug könnten
rund 200 Mio Fr. an Sozialhilfe eingespart werden. In einer ersten Umfrage der
Sozialdirektorenkonferenz hatten sich 18 Kantone für Familien-EL ausgesprochen; 12
hatten allerdings für ein Rahmengesetz des Bundes und für die materielle Kompetenz
bei den Kantonen plädiert. In der Vernehmlassung sprachen sich die SP, die CVP und
die meisten Kantone für die Ergänzungsleistungen aus, SVP, FDP und Arbeitgeber
dagegen; an besten kam jenes Modell an, welches Einelternfamilien bevorzugt. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2004
MARIANNE BENTELI

An seinem bereits zur Tradition gewordenen Medienspaziergang auf die St.-Petersinsel
fasste Bundesrat Couchepin die Ergebnisse aus dem „Familienbericht 
2004“ zusammen und zog seine Schlussfolgerungen. Fazit war, dass die Schweiz
eigentlich bis heute keine eigentliche Familienpolitik betreibt – vor allem im Vergleich
zu den Nachbarländern, deren Regierungen meistens ein spezielles
Familienministerium umfassen. Im Interesse der finanziellen Sicherung der Sozialwerke
plädierte Couchepin für eine hohe Frauenerwerbsquote und somit für die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als mögliche Massnahmen nannte er vermehrte
Angebote an Teilzeitarbeit, Blockzeiten in den Schulen und eine frühe Einschulung der
Kinder. 28

BERICHT
DATUM: 01.09.2004
MARIANNE BENTELI

Mit einer dringlichen Interpellation verlangte die CVP-Fraktion, der Familienbericht sei
im Parlament zu diskutieren. Als erster befasste sich der Nationalrat damit in der
Herbstsession. Dabei zeigte sich einzig die FDP mit dem Bericht ihres Bundesrates
zufrieden. Die CVP fand den Bericht lückenhaft. Er lege zu viel Wert auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie; das sei zwar vordringlich, aber nicht genügend. Es
brauche steuerliche Erleichterungen sowie bedarfsgerechte Leistungen für Familien.
Die SVP wollte vor allem auf die steuerliche Entlastung der Familien setzen und lehnte
jede weitere Ausweitung des Sozialstaats ab. Die SP verlangte gerade das Gegenteil,
nämlich höhere Familienzulagen und Prämienverbilligungsbeiträge in der
Krankenversicherung. 29

POSTULAT
DATUM: 06.10.2004
MARIANNE BENTELI

Im Vorfeld der Beratung ihrer Volksinitiative „Für fairere Kinderzulagen“ im Parlament
erklärte die Gewerkschaft Travail.suisse, die von ihr geforderte monatliche Zulage von
450 Fr. pro Kind sei finanzierbar, wenn eine moderate Erbschaftssteuer eingeführt
würde. Erbschaften sollten – bei einem Freibetrag von 500 000 Fr. – mit einem
Steuersatz von 25% besteuert werden. Bei der derzeitigen Vererbungssumme von
jährlich rund 25 Mia Fr. brächte dies Einnahmen von 2,75 Mia Fr., also etwa soviel, wie
der Ausbau der Kinderzulagen kostete. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.01.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Frühjahr nahm der Nationalrat die Beratungen zur Volksinitiative der Gewerkschaft
Travail.suisse „Für fairere Kinderzulagen“ und den als indirekten Gegenentwurf
konzipierten Gesetzesentwurf seiner SGK in Angriff. Das Volksbegehren verlangt eine
Zulage von mindestens 450 Fr. monatlich pro Kind, der auf einer bereits 1991
eingereichten parlamentarischen Initiative der ehemaligen Nationalrätin Fankhauser
(sp, BL) basierende Gegenentwurf sieht einen schweizweiten Mindestsatz von 200 Fr.
für Kinder bis 16 Jahre und 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre vor. Die
SGK beantragte die Ablehnung der Volksinitiative und Zustimmung zum Gegenvorschlag.
Nach ausführlichem Meinungsaustausch wies der Nationalrat einen
Nichteintretensantrag der SVP mit 99:80 Stimmen ab. In der Detailberatung, in der die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2005
MAGDALENA BERNATH
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Entscheide in einem ähnlich knappen Stimmenverhältnis ausfielen, beschloss er,
gemäss dem Vorschlag der SVP Zahlungen an Kinder im Ausland nach der Kaufkraft im
betreffenden Staat zu bemessen. Bei der Höhe der Zulagen (200 Fr. resp. 250 Fr. für
Kinder in Ausbildung) setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen verschiedene
Minderheitsanträge durch, die Minimalsätze von 150 Fr. (tiefste gegenwärtig in einem
Kanton ausgerichtete Zulage) bis 450 Fr. (Initiative) vorsahen; der Bundesrat hatte die
Festlegung des Ansatzes den Kantonen überlassen wollen. Bezüglich der Finanzierung
entschied der Rat, die Kantone sollten bestimmen, ob sie nur die Arbeitgeber oder
auch die Arbeitnehmer belasten wollten resp. in welchem Ausmass. Falls der
Finanzbedarf 1,5% der massgebenden Einkommen übersteige, soll der darüber liegende
Bedarf gemäss einem Einzelantrag Lustenberger (cvp, LU) jedoch durch paritätische
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sichergestellt werden. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 100:79 Stimmen bei 8
Enthaltungen an; FDP und SVP lehnten sie grossmehrheitlich ab. Pierre Triponez (fpd,
BE) kündigte namens des Gewerbeverbandes an, das Referendum zu ergreifen, falls der
Ständerat keine Abstriche an der Vorlage vornehme. Sukkurs erhielt er vom Vizedirektor
des Arbeitgeberverbandes. 31

Nachdem der Ständerat mit 22:21 Stimmen auf die Vorlage eingetreten war,
entschlackte und vereinfachte er sie auf Wunsch der Kantone und Berufsverbände. Mit
demselben knappen Stimmenverhältnis folgte er einem FDP-SVP-Minderheitsantrag
und verzichtete entgegen dem Nationalrat darauf, eine Mindesthöhe für die
Kinderzulagen festzulegen; die Kantone und nicht wie vom Nationalrat vorgesehen der
Bundesrat sollten auch die Anpassung der Ansätze an die Teuerung vornehmen. Indem
die kleine Kammer die Selbständigerwerbenden vom Anspruch auf Kinderzulagen
ausschloss, brach sie mit dem Grundsatz „ein Kind – eine Zulage“; mit Stichentscheid
des Präsidenten bestätigte sie jedoch den Anspruch von Nichterwerbstätigen bis zu
einer Einkommensobergrenze von 30 000 Fr.; eine Minderheit hatte die Regelung
dieser Frage ebenfalls den Kantonen überlassen wollen. Entgegen dem Bundesrat
beschloss der Ständerat zudem, dass für die Höhe der Zulage der Ort des
Geschäftssitzes des Unternehmens massgeblich sei und nicht wie gemäss
nationalrätlicher Version der Niederlassungsort der Filiale. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 21:21 Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten
gutgeheissen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Verein „Familie 3plus“ reichte seine in der Unterschriftensammlung gescheiterte
Volksinitiative als Petition ein. Das Begehren wollte kinderreiche Familien steuerlich
entlasten und verlangte konkret Steuerabzüge von 13'000 Fr. pro Kind und 15'000 Fr.
für Familienarbeit. 33

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 21.06.2005
MAGDALENA BERNATH

In zweiter Lesung hielt der Nationalrat mit 97:86 Stimmen an seinem früheren
Beschluss für einen materiell harmonisierten Mindestbetrag von 200 Fr. für Kinder und
von 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung fest; er wollte auch Selbständigerwerbenden
und Nichterwerbstätigen Kinderzulagen zukommen lassen; stimmte aber der Festlegung
einer Einkommensobergrenze durch die Kantone zu. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Frühjahrssession beschloss der Ständerat mit 23 zu 19 Stimmen, entgegen dem
Antrag der Kommission dem Nationalrat zu folgen und die Kinderzulagen
gesamtschweizerisch auf mindestens 200 Fr. pro Kind und auf 250 Fr. pro
Jugendlichen in der Ausbildung festzusetzen. Die Kommissionsmehrheit argumentierte
erneut, die Harmonisierung der Kinderzulagen bedeute einen unzulässigen Eingriff in
die kantonale Hoheit in Fragen der Familienpolitik, da künftig nur noch Raum für
weitergehende kantonale Lösungen bestehe. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat
auch bei der Bestimmung, dass für die Höhe der Zulage nicht der Hauptsitz des
Arbeitgebers, sondern dessen lokale Niederlassung relevant ist, weil das sonst dazu
führen könnte, dass Arbeitnehmer mit identischem Wohn- und Arbeitsort
unterschiedliche Zulagen erhalten. Fest hielt sie aber, und zwar stillschweigend, am
zweiten „Schicksalsartikel“ der Vorlage, nämlich an ihrer Weigerung, auch die
Selbständigerwerbenden einzubeziehen. Weniger aus Überzeugung denn aus
pragmatischen Gründen, um die Vorlage, die sich in verschiedener Form nun schon 15
Jahre hingezogen hatte, nicht im Endspurt noch zu gefährden, stimmte der Nationalrat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2006
MARIANNE BENTELI
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hier schliesslich diskussionslos zu. Eine letzte Differenz, nämlich die Lösung der
Ausgabenbremse, um das Regime der Kinderzulagen in der Landwirtschaft, die vom
Bund ausgerichtet werden, an jenes der übrigen Arbeitnehmenden anzugleichen,
konnte im Sinn des Nationalrates (Zustimmung) ausgeräumt werden. In der
Schlussabstimmung wurde der Entwurf im Nationalrat mit 106 zu 85 Stimmen (fast die
geschlossenen Fraktionen von FDP und SVP) angenommen, im Ständerat knapp mit 23
zu 21 Stimmen. 35

Wie bereits während den Ratsdebatten angekündigt ergriff der Gewerbeverband das
Referendum gegen die Harmonisierung der Kinderzulagen, das Volk stimmte am 26.
November darüber ab. Das Gesetz bildete einen indirekten Gegenvorschlag zur
Initiative „für fairere Kinderzulagen“ der Gewerkschaft Travail.Suisse, in der landesweit
einheitliche Kinderzulagen von 450 Fr. pro Kind gefordert wurden. Nachdem der
Gewerbeverband das Referendum gegen das Familienzulagengesetz ergriffen hatte,
beschloss Travail.Suisse, die Initiative zurückzuziehen und die dafür vorgesehenen
Mittel für die Abstimmungskampagne gegen das Referendum einzusetzen. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.2006
MARIANNE BENTELI

Im Sinn einer familienfördernden Massnahme beantragte Nationalrat Hochreutener
(cvp, BE) mit einer Motion, von Familien in der Erziehungsphase nur reduzierte AHV-
Prämien ohne entsprechende Rentenreduktion zu erheben. Die Mindereinahmen
sollten durch höhere Prämien der kinderlosen Versicherten kompensiert werden.
Dieser Vorschlag wurde vom Volumen der Entlastung her als völlig unwesentlich
bezeichnet, könnte aber zu einer Aushöhlung des Solidaritätsgedanken führen. Neben
dem Bundesrat beantragte auch die SP-Fraktion, die Motion abzulehnen; diese
scheiterte mit 126 zu 27 Stimmen. Sie fand lediglich die Zustimmung einer Mehrheit der
CVP-Fraktion sowie der geschlossenen EVP/EDU-Fraktion. 37

MOTION
DATUM: 06.06.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorfeld der Abstimmung kämpften neben dem Gewerbeverband auch
Economiesuisse sowie die SVP, die FDP und die Liberalen gegen die Neuerung. Sie
kritisierten die zusätzliche Belastung der Arbeitgeberseite, welche die Zulagen
weitgehend finanzieren muss. Sie wandten ein, dass durch den einheitlichen
Minimalsatz die Hoheit der Kantone eingeschränkt würde und dass die zusätzlichen
Mittel nach dem Giesskannenprinzip verteilt würden, statt sie gezielt jenen Familien
zufliessen zu lassen, die sie auch wirklich bräuchten. Für die SVP und den
Gewerbeverband bildeten ferner die Zahlungen an Kinder im Ausland, wenn ihre Eltern
in der Schweiz arbeiten, ein zentrales Argument gegen die Vorlage. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2006
MARIANNE BENTELI

Für die Harmonisierung der Familienzulagen sprachen sich die SP, die GP und die
übrigen linken Parteien, die CVP, die EVP, die EDU, die SD sowie die Gewerkschaften
aus. Sie begrüssten die nationale Harmonisierung und den verbindlichen Minimalsatz,
der für die meisten Kantone eine Erhöhung der Leistungen bedeutet. Sie waren der
Ansicht, durch die Vorlage könne die finanzielle Lage vieler Familien verbessert und
Ungerechtigkeiten wegen unterschiedlichen Regelungen zwischen den Kantonen
vermindert werden. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2006
MARIANNE BENTELI

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 68% hiess das Volk am 26. November die
Harmonisierung der Familienzulagen klar gut. Das Gesetz wurde einzig in Appenzell
Innerrhoden mit 54,4% abgelehnt. Am grössten war die Zustimmung mit 83,7% im
Kanton Jura. Es ist dies jener Kanton, in dem die Familien vom neuen Gesetz am
meisten profitieren werden, weil dort die Kinderzulagen am tiefsten waren. Auch die
Kantone Neuenburg, Waadt und Bern, deren Zulagen ebenfalls deutlich unter dem
künftigen Minimum lagen, stimmten der Harmonisierung mit Mehrheiten von über 70%
zu. Mit Ausnahme von Genf lagen die durchschnittlichen Ja-Stimmenanteile in den
Kantonen der Westschweiz und im Tessin höher als in der Deutschschweiz.

Abstimmung vom 26. November 2006

Beteiligung: 45,0%
Ja: 1 480 796 (68,0%)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2006
MARIANNE BENTELI
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Nein: 697 415 (32,0%) 

Parolen: Ja: CVP, SP, EVP, CSP, PdA, PSA, GPS, SD, EDU, Lega; SBV, SGB, Travail.Suisse.
Nein: FDP (4*), SVP, LP, FPS; Economiesuisse, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 40

Gemäss der Vox-Analyse waren für den Abstimmungsentscheid die Einstufung auf der
Links-Rechts-Achse und die Parteisympathie ausschlaggebend. Personen die sich als
links einstuften, nahmen die Vorlage fast einhellig an, diejenigen die sich in der Mitte
einreihten stimmten ebenfalls klar dafür, während Befragte die sich als rechts
einordneten, die Vorlage insgesamt knapp ablehnten. Die Parteiparolen wurden
unterschiedlich befolgt. Während die Sympathisanten der SP fast geschlossen ein Ja in
die Urne legten, wurde die FDP von ihrer Anhängerschaft förmlich desavouiert. 67%
ihrer Sympathisanten hiessen die Vorlage gut, zu der die Partei die Nein-Parole gefasst
hatte. Auch bei der SVP, die ebenfalls ein Nein empfohlen hatte, war die Zahl der
Abweichler mit 42% überraschend hoch. Abtrünnige gab es auch bei der CVP, trotz der
Ja-Parole der Partei stimmten 29% der Anhänger gegen das Gesetz. Die Vorlage wurde
von allen Gesellschaftsschichten angenommen. Allerdings waren Personen mit tieferer
Schulbildung skeptischer als Gutgebildete, und Ledige waren überraschenderweise
positiver eingestellt als Verheiratete. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2006
MARIANNE BENTELI

Oppositionslos und im Einverständnis mit dem Bundesrat, der ebenfalls
Handlungsbedarf ortete, nahm die grosse Kammer eine Motion Zeller (fdp, SG) (Mo.
07.3619) für die rasche Schaffung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters an, um
zu verhindern, dass beide Elternteile, ob aus Nichtwissen oder aus missbräuchlicher
Absicht, einen Antrag auf Kinderzulagen stellen können, wenn sie beispielsweise nicht
den gleichen Familiennamen tragen oder in unterschiedlichen Kantonen erwerbstätig
sind. Der Ständerat stimmte einer gleich lautenden Motion Schiesser (fdp, GL) ebenfalls
zu. 42

MOTION
DATUM: 21.12.2007
MARIANNE BENTELI

Bei der Beratung des Legislaturprogramms des Bundesrates für die Jahre 2007–2011
wollte der Ständerat ein klares Zeichen für eine kohärente Familienpolitik setzen.
Insbesondere sollten die Voraussetzungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, für die Unterstützung einkommensschwacher Familien und für die
wirtschaftliche Entlastung des Mittelstandes geschaffen werden. Im Nationalrat
beantragte die Kommission Zustimmung zum Ständerat, allerdings in einer etwas
offeneren Form, wonach die wirtschaftliche Situation von Familien und generell des
Mittelstandes verbessert werden soll; es gehe nicht nur um steuerliche Entlastungen,
sondern auch um eine gezielte Förderung in den Bereichen Bildung und Forschung
sowie um Massnahmen zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, womit
auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werde. Die SVP wollte
diesen Passus streichen, verlangte dafür aber einen Bericht über Massnahmen zur
Stärkung der Ehe und Partnerschaft sowie der Familie. Mit 121 zu 36 Stimmen folgte die
grosse Kammer deutlich ihrer Kommission. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2008
MARIANNE BENTELI

Da er im Vorjahr einer analogen Motion Zeller (fdp, SG) (Mo. 07.3619) bereits zugestimmt
hatte, überwies der Nationalrat diskussionslos eine Motion Schiesser (fdp, GL) der
kleinen Kammer für die rasche Schaffung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters.
Damit soll verhindert werden, dass beide Elternteile, ob aus Nichtwissen oder aus
missbräuchlicher Absicht, einen Antrag auf Kinderzulagen stellen können, wenn sie
beispielsweise nicht den gleichen Familiennamen tragen oder in unterschiedlichen
Kantonen erwerbstätig sind. Der Ständerat seinerseits überwies ebenso diskussionslos
die Motion Zeller der grossen Kammer. 44

MOTION
DATUM: 18.12.2008
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Das Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) tritt per 1. Januar 2009 in Kraft.
Bis dahin mussten die Kantone ihre diesbezüglichen Gesetzgebungen an den vom
FamZG vorgegebenen Rahmen anpassen. Alle Kantone haben diesen Prozess
abgeschlossen und ihre Regelungen angepasst. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.01.2009
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der Grünen zur Erhöhung der Kinderzulagen wurde vom Nationalrat mit 115
zu 73 Stimmen abgelehnt. Der Ständerat verwarf mit 13 zu 10 Stimmen eine Motion
Maury Pasquier (sp, GE), mit der gefordert wurde, die Familienzulagen nicht mehr an
den erwerbstätigen Elternteil auszurichten, sondern an diejenige Person, bei der das
Kind lebt. 46

MOTION
DATUM: 09.03.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Sommer unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Änderung des
Familienzulagengesetzes zur Schaffung eines zentralen Familienzulagenregisters.
Dieses soll sämtliche Kinder, für die eine Familienzulage nach schweizerischem Recht
ausgerichtet wird, erfassen und damit einen Missbrauch im Sinne von Mehrfachbezügen
verhindern. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Mai verabschiedete die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrats einstimmig einen Entwurf zur Änderung des Familienzulagengesetzes, mit
dem der Anspruch auf Kinder- und Ausbildungszulagen für Selbständigerwerbende
gesamtschweizerisch einführt werden soll. Laut dem Vorschlag, der auf eine
parlamentarische Initiative Fasel (csp, FR) zurückgeht, würden die Zulagen durch
einkommensabhängige Beiträge der Selbständigerwerbenden an die
Familienausgleichskassen finanziert. Der Nationalrat trat in der Wintersession auf die
Vorlage ein und hiess sie in der Gesamtabstimmung mit 95 zu 68 Stimmen gut.  48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Jahr 2009 hatte der Nationalrat einer Ausdehnung der Familienzulagen auf
Selbständigerwerbende zugestimmt. Der Ständerat beschloss hingegen im Berichtsjahr
mit dem Stichentscheid seiner Präsidentin Erika Forster-Vannini (fdp, SG), nicht auf die
Vorlage einzutreten. Die Mehrheit der Kommission hatte sich gegen eine Änderung des
lediglich seit einem Jahr geltenden Familienzulagengesetzes ausgesprochen. Sie war
der Ansicht, die Regelung, wonach die Kantone die Kinderzulagen auch für
Selbständigerwerbende freiwillig einführen können, genüge vollauf. Der Nationalrat
entschied sich jedoch in der Frühjahrssession an dem auf eine parlamentarische
Initiative Fasel (csp, FR) zurückgehenden Einbezug von Selbständigerwerbenden
festzuhalten. Im zweiten Anlauf hiess der Ständerat einen Minderheitsantrag seiner
Kommission gut und trat mit 23 zu 20 Stimmen schliesslich ebenfalls auf die Vorlage
ein. Diese ging anschliessend zur Detailberatung an die Kommission zurück. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Zudem verlängerte die grosse Kammer mit 97 zu 88 Stimmen die Frist für eine
parlamentarische Initiative Hochreutener (cvp, BE) um zwei Jahre. Damit konnte seine
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit an einem Verfassungsartikel für eine
umfassende Familienpolitik weiterarbeiten. Im November schickte sie einen
entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor, die Förderung der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als Staatsaufgabe in die Verfassung
aufzunehmen. Bund und Kantone sollen insbesondere verpflichtet werden, für ein
bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen zu
sorgen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Eine Motion Rossini (sp, VS), welche die Erhebung statistischer Daten zur Anwendung
der Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen gefordert hätte, wurde vom
Nationalrat in der Sommersession abgelehnt. 51

ANDERES
DATUM: 18.06.2010
ANDREA MOSIMANN
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Die parlamentarische Initiative Fasel (csp, FR), welche bereits 2006 eingereicht wurde,
fordert eine Änderung des Familienzulagengesetzes, so dass der Grundsatz „Ein Kind,
eine Zulage“ gewahrt würde. Damit sollen zukünftig auch Selbständigerwerbende von
Familienzulagen profitieren können. Der Ständerat hatte 2010 erst im zweiten Anlauf
beschlossen, auf die Vorlage einzutreten. Die zuständige ständerätliche Kommission
lehnte die Gesetzesänderung per Stichentscheid des Kommissionspräsidenten
Kuprecht (svp, SZ) ab. In der Beratung während der Frühlingssession im Ständerat gab
insbesondere die Frage nach den Familienzulagen für selbständig tätige Landwirte zu
reden. Die Kommission hatte gefordert, Bauern ebenfalls zur Zahlung von Kinderzulagen
zu verpflichten. Eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) verlangte in der kleinen Kammer,
dass diese Zulagen weiterhin von Bund und Kantonen gedeckt werden sollten. Diese
Abänderung der landwirtschaftlichen Finanzierung sei nicht Ziel und Sinn der
parlamentarischen Initiative Fasel und würde zu einer Verschlechterung der finanziellen
Lage von Bauernfamilien führen. Die Gegner dieses Antrags argumentierten, es sei aus
Gleichbehandlungsgründen nicht vertretbar, wenn Bauern ihren Beitrag an diese
Sozialabgaben nicht auch leisten müssten. Eine ständerätliche Mehrheit hiess dann
aber den Minderheitenantrag gut und überwies das Gesetz zur Differenzenbereinigung
an den Nationalrat, welcher die Änderungen des Ständerates, die unter anderem auch
die Einflussnahme der Kantone auf die Beitragssätze der Selbständigerwerbenden
betraf, annahm. Der Gesetzesentwurf wurde im Nationalrat in der Gesamtabstimmung
mit 98 zu 88 Stimmen gutgeheissen. Dagegen waren die gesamte SVP- und die
überwiegende Mehrheit der FDP-Fraktion. In der Schlussabstimmung ebenfalls nur
knapp angenommen wurde der Entwurf im Ständerat, nämlich mit 23 zu 20 Stimmen
bei einer Enthaltung. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2011
ANITA KÄPPELI

Zwei Standesinitiativen, eingereicht von den Kantonen St. Gallen und Aargau, welche
beinahe deckungsgleich eine Steuerbefreiung der Kinder- und Ausbildungszulagen
forderten, wurden im Frühling im Nationalrat beraten. Die vorberatende ständerätliche
Kommission hatte im Vorjahr empfohlen, den Initiativen keine Folge zu geben, da diese
Zulagen ebenfalls Lohnbestandteile seien und deshalb versteuert werden sollten.
Zudem meinte die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben, die Kantone
müssten durch die ab dem 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Steuerabzugsregeln bereits
bedeutende Mindereinnahmen verkraften, die Familien hingegen würden durch diese
Neuregelungen bessergestellt. Die zuständige Nationalratskommission folgte dieser
Argumentation mehrheitlich. Dennoch entschied sich der Nationalrat zugunsten einer
Entlastung des Mittelstandes mit 87 zu 84 Stimmen für Folgegeben. Unterstützung
erhielten die Standesinitiativen aus dem links-grünen Lager sowie aus der CVP. In der
Wintersession lehnte der Ständerat die Initiativen dann jedoch mit 19 zu 14 Stimmen ab,
wodurch beide endgültig erledigt waren. 53

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

Le Conseil fédéral a publié son message concernant l’initiative de l’UDC « Initiative
pour les familles: déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants ». Il propose de rejeter l’initiative en raison du biais fiscal qu’elle crée. En
effet, le droit fiscal n’influence aujourd’hui aucunement les parents à faire un choix en
matière de garde des enfants. Il argumente que jusqu’en 2010, il n’existait aucune
déduction fiscale pour les parents faisant garder leurs enfants par des tiers. Suite à de
nombreuses interpellations demandant l’introduction d’une telle déduction
notamment en raison du critère de capacité économique, cette déduction fiscale a été
introduite pour les parents faisant garder leurs enfants par un tiers. Selon le Conseil
fédéral, l’initiative impliquerait soit l’abrogation de cette déduction économique et
conséquemment la violation du principe de capacité économique, soit l’introduction
d’une déduction pour les familles ne faisant pas garder leurs enfants par un tiers et
donc, un avantage fiscal pour les parents qui décident de rester à la maison. 54

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.07.2012
EMILIA PASQUIER

La commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ CN) a suivi son
homologue du Conseil des Etats en donnant suite à une initiative cantonale zurichoise
qui demande qu’une base légale soit créée afin d’harmoniser les avances et le
recouvrement des pensions alimentaires. 55

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
EMILIA PASQUIER
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En novembre, le PDC a déposé une initiative « Aider les familles ! » qui demande que
les allocations pour enfants et allocations de formation professionnelle soient
complétement exonérées d‘impôts. Dans le même temps, le PDC a déposé une seconde
initiative «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage», dont les
détails se trouvent dans le sous-chapitre Mariages. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.11.2012
EMILIA PASQUIER

Après son passage devant le parlement, l’initiative parlementaire Hochreutener (pdc,
BE), demandant l’introduction d’un article sur la famille, a été soumise au peuple. Cet
article donnerait plus de pouvoir à la Confédération dans le domaine de la politique
familiale. L’article donne également le devoir aux politiques de promouvoir des mesures
qui favoriseraient la conciliation entre travail et famille. 
En janvier, le comité « Oui à la famille » a lancé sa campagne. Le large front de soutien
associatif et partisan donnait l’image d’une votation facile à gagner. Quelques semaines
plus tard cependant, les opposants à l’article constitutionnel ont riposté avec une
affiche-choc représentant un bébé en pleurs étiqueté à l’oreille, comme un bovin. Ce
comité, dénonçant notamment des « Staatskinder » (enfants étatisés) et les coûts
importants liés à cet article, a réuni des politiciens UDC et quelques membres du PLR.
L’UDC s’en est ensuite pris au Conseil fédéral. En effet, ce dernier a refusé de préciser
les coûts de la mise en œuvre de l’initiative argumentant que les coûts dépendraient de
la concrétisation du texte. En réponse à l’imprécision de ces informations, le conseiller
national Adrian Amstutz (udc, BE) a fait recours auprès de la chancellerie du canton de
Berne. Un recours rejeté par le Conseil exécutif pour non-conformité à la Constitution
fédérale. Cette défaite n’a pas découragé le parti agrarien qui a investi un million de
francs dans la réalisation d’un journal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
Suisse représentant toujours des enfants pleurant derrière les grilles d’une prison. Ce
coup médiatique a enfin lancé un débat public qui était jusque-là resté dans l’ombre de
l’initiative sur les rémunérations abusives. Dernier parti à donner son mot d’ordre, le
PLR s’est positionné contre le nouvel article constitutionnel. Ce positionnement a fait
réagir les femmes libérales et l’aile libérale du parti qualifiant cette décision de
« dramatique ». Ce mot d’ordre a également mis en lumière la contradiction du PLR,
qui, en 2012, votait en faveur d’un papier de position visant à mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle. 
Cette tendance vers le refus de l’article s’est également lue dans les sondages SRG SSR.
En effet, alors qu’en janvier on prédisait 66% de votes favorables, les sondages de
février se sont abaissés à un taux de 55% de soutien. Le 3 juin 2013, l’article
constitutionnel sur la famille a été refusé. Malgré une majorité de votants favorables à
l’article (54,3%), la majorité des cantons n’a pas été atteinte. Les disparités cantonales
ont atteint des sommets. En effet, alors que Genève a dit oui à 79,1%, Vaud et le Jura à
70%, les habitants d’Appenzell Rhodes-Extérieures n’ont été que 27,1% à soutenir
l’article (viennent ensuite Uri avec 31,8% et Schwyz avec 36,9%). L’affiliation partisane a
été révélatrice du comportement de vote. Ainsi, 80% du PS, 87% des Verts et 82% de
l’UDC ont suivi le mot d’ordre de leur parti. Pour les partis plus centraux, même si le
mot d’ordre a été respecté, la division des partis sur le thème de la famille s’est reflétée
dans la population. Ainsi, 61% du PDC a accepté l’objet, alors que 57% du PLR l’a refusé.
Les valeurs prônées par les répondants se sont également traduites dans le
comportement de vote. 
Selon l’analyse VOX, la décision de vote sur ce sujet s’est également construite sur un
positionnement par rapport à trois sets de valeurs : centralisme (63% de oui) contre
fédéralisme (42%), Suisse moderne (70%) contre traditionnelle (33%), promotion active
de l’égalité entre homme et femmes (71%) contre pas de promotion (43%). L’analyse n’a
cependant pas pu clairement définir si le journal distribué par l’UDC avait eu un impact
sur le comportement de vote de ses lecteurs. L’analyse APS des annonces-presse a
montré que la campagne concernant cet article a été très limitée. En effet, seuls
4% des annonces concernaient la famille, contre 60% pour la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) et 36% pour l’initiative Minder. Relevons également
que la campagne des opposants n’a eu lieu qu’en suisse-romande. Au cours des
semaines suivant le vote, des tensions sont clairement apparues au sein du PLR suite
aux divergences d’opinions entre le PLR et les femmes libérales. 

Référendum obligatoire „Arrêté fédéral sur la politique familiale"
Votation du 3 mars 2013

Participation: 46%
Oui: 1 283 951 (54,4%) / cantons : 9 2/2
Non: 1 078 531 (45,6%) / canton : 11 4/2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.03.2013
EMILIA PASQUIER
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Mots d’ordre: 
– Oui: PS, Verts, Vert’libéraux, PDC, PBD, PLR Femmes, Pro Familia, Travail.Suisse, Pro
Juventute
– Non: UDC, PLR, UDF, USAM 57

Après les nombreux chiffres avancés au cours de la campagne de l’article sur la famille,
la conseillère nationale Meier-Schatz (pdc, SG) a souhaité plus de clarté sur la situation
actuelle des familles en suisse. Ainsi, elle a demandé une présentation statistique de la
situation des familles en Suisse, une analyse des mesures structurelles visant à soutenir
les familles, ainsi que les implications sociales et économiques des divers modèles
familiaux. Malgré l’opposition de l’UDC et du PLR, le postulat a été accepté par 105 voix
contre 79 et 2 abstentions. 58

ANDERES
DATUM: 11.09.2013
EMILIA PASQUIER

Un état de fait « choquant », c’est ainsi que la conseillère aux Etats Anne Seydoux-
Christe (pdc, JU) a qualifié la situation des mères au chômage qui bénéficient que
d’allocations pertes de gain et dont le père n’a pas reconnu l’enfant. En effet, les
femmes dans cette situation particulière ne touchent pas d’allocations familiales. Afin
de pallier ce manque, notamment dû aux modifications de la loi fédérale sur les
allocations familiales, la députée jurassienne a déposé une motion adoptée en
septembre. 59

MOTION
DATUM: 17.09.2013
EMILIA PASQUIER

En avril, le Conseil national s’est prononcé sur l’initiative populaire de l’UDC, dite
initiative pour les familles. L’initiative de l’UDC vise à accorder aux parents qui gardent
leurs enfants eux-mêmes les mêmes déductions fiscales qu’aux parents qui travaillent
et déduisent des frais de crèches. Ainsi, tous les parents pourraient déduire la même
somme, soit un montant maximal de 10'000 CHF. Les sept sages avaient déjà exprimé
leur scepticisme face à cette initiative en 2012. Lors de son passage devant les
conseillers nationaux, l’initiative a créé un réel débat de société, où les adhérents au
texte ont été accusés de vouloir imposer le modèle familial traditionnel. Le tribun
zurichois Christoph Blocher (udc, ZH) a même comparé les mères faisant garder leurs
enfants dans des crèches à des coucous déposant leurs œufs dans les nids étrangers.
Le vocabulaire utilisé durant la campagne – « prime au fourneau » ou encore
« Staatskinder » – a renforcé l’aspect émotionnel de la votation. En plus des débats
idéologiques, les questions de coûts, d’équité fiscale (soit une déduction de frais de
garde inexistants), ou encore la question des réels bénéficiaires de l’initiative ont été
mises en avant par les opposants. Avant de se prononcer sur un potentiel soutien à
l’initiative, le parlement a refusé une initiative Streiff-Feller (pev, BE) qui souhaitait
renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu’il élabore un contre-projet contenant une
augmentation des déductions pour enfant, ainsi que l’instauration d’un montant
maximal de déduction dans le cas où les montants de frais de garde seraient supérieurs
à ceux de la déduction pour enfant. La proposition a été refusée par 184 voix contre 5.
Au final, le Conseil national a suivi le gouvernement et s’est opposée à l’initiative UDC
par 109 voix contre 74 et 6 adhésions. Le texte a ainsi été soutenu par l’UDC et quelques
voix radicales-libérales. Lors de son passage au Conseil des Etats, l’initiative a
également été soumise à une minorité Engler (pdc, GR) demandant un contre-projet
direct qui admettrait une déduction fiscale pour les parents qui gardent eux-mêmes
leurs enfants (soit une augmentation des déductions pour enfants), sans pour autant
toucher à la déduction des frais de garde. Cette proposition a été rejetée par 24 voix
contre 18, tout comme l’initiative, refusée par 26 voix contre 17. Au vote final, les deux
chambres ont balayé le texte de l’initiative: 110 voix contre 72 et 7 abstentions pour le
Conseil national et 26 voix contre 17 et 2 abstentions pour le Conseil des Etats. Le
soutien à l’initiative s’est naturellement retrouvé dans les rangs de l’UDC, mais aussi
parmi les membres du PDC. Notons qu’au niveau cantonal, le PDC a introduit des
déductions similaires à celles proposées par l’UDC dans les cantons de Zoug, du Valais
et de Lucerne. Le président du parti Christophe Darbellay (pdc, VS) a annoncé que si
son parti décidait de soutenir l’initiative de l’UDC, il espérait un retour d’ascenseur lors
des votes sur ses propres initiatives. Mais le PDC a dû faire face à d’importantes
discordes à l’interne. En effet, alors que la direction du parti et la majorité du groupe
parlementaire se sont exprimées en faveur de l’initiative. Les femmes PDC ont rejoint le
comité libéral luttant contre cette même initiative. Lors de l’assemblée du PDC, les
délégués ont désavoué la direction en refusant de soutenir l’initiative de l’UDC par 114
voix contre 87 à bulletins secrets. Le lobbying des femmes PDC, opposées à l’initiative,
aurait largement contribué à cette décision. La première étude SSR publiée en octobre

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.11.2013
EMILIA PASQUIER
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a également créé une réelle surprise en montrant que 64% des sondés soutenaient
l’initiative. Ce sondage a amené les deux comités opposés à l’initiative, soit le comité de
gauche (PS et Verts) et le comité libéral (PLR, Vert’libéraux, PBD, Femmes PDC) à réunir
leurs forces en organisant un événement relativement inédit: une conférence de presse
réunissant tous les leaders des partis opposés à l’initiative. La conférence a été
marquée par l’absence de Christophe Darbellay (pdc, VS), engagé dans le comité de
soutien à l’initiative, remplacé par Lucrezia Meier-Schatz (pdc, TG). Lors de la
campagne, l’UDC a argumenté en faveur d’un « geste de reconnaissance » envers les
personnes faisant le choix de rester à la maison. Les opposants ont quant à eux martelé
que l’initiative agrarienne bénéficierait seulement aux couples possédant un haut
revenu, qu’elle engendrerait des coûts importants et qu’elle se voulait une absurdité
fiscale. Le 24 novembre, 52,9% des Suisses ont refusé l’initiative de l’UDC. Acceptée
dans seulement deux cantons (Schwyz et Uri) et en Appenzell Rhodes-Intérieures,
l’initiative de l’UDC n’a pas réussi à convaincre. Avec 33,2% de oui, le canton de Vaud a
pris la tête des cantons opposés à l’initiative, suivi par Genève (33,8%) et Bâle-Ville
(34,3%). 

Votation du 24 novembre 2013

Participation: 52,9%
Oui: 1 139 743 (41,5%) / cantons : 2 1/2
Non: 1 604 476 (58,5%) / canton : 20 5/2

Mots d’ordre:
– Oui: UDC. 
– Non: PLR, PDC, PBD, Vert’libéraux, Verts, PS. 

Selon l’analyse VOX, le profil politique des votants a été un facteur déterminant. Alors
que 78% des sympathisants de l’UDC se sont exprimés en faveur de l’initiative, 84% des
sympathisants du PS l’ont refusée. De par sa formulation, l’initiative a permis le
développement de deux lignes argumentatives: l’une fiscale et l’autre sociétale. Les
partisans d’une Suisse traditionnelle ont plus largement accepté l’initiative (62%) que
les défenseurs des valeurs modernes (62%). Les femmes ont également adapté leur
réponse en fonction de leur situation personnelle et de l’avantage éventuel que
l’acceptation de l’initiative pourrait leur apporter. Ainsi, les femmes non salariées qui
gardent elles-mêmes leurs enfants ont accepté l’objet à raison de 70%, les mères
salariées à 41% et les femmes actives sans enfants à 23%. L’analyse des annonces APS a
montré que le nombre d’annonces-presse publiées par les deux camps était quasiment
identique. Les annonces-presse ont souvent mis en scène des femmes, ce qui
représente une exception notoire dans les campagnes politiques. L’analyse des
annonces a également montré des différences dans l’argumentation du front opposé à
l’initiative. Alors que la gauche s’est concentrée sur l’idée d’injustice sociale, les
libéraux ont tablé sur l’augmentation des coûts liés à l’initiative.  60

Après que le Conseil des Etats a accepté la motion Seydoux-Christe (pdc, JU)
concernant les mères au chômage qui ne bénéficient que d’allocations pertes de gain,
le Conseil national a lui aussi adopté le texte, par 102 voix contre 69 et une abstention.
Les oppositions étaient à chercher du côté de l'UDC et du PLR. 
La CSSS-CN ainsi que le Conseil fédéral avaient recommandé d'accepter la motion, qui
permet que les mères au chômage touchent les allocations familiale pour leur enfant,
même si le père de celui-ci ne le reconnaît pas ou si son adresse est inconnue. 61

MOTION
DATUM: 05.03.2014
SOPHIE GUIGNARD

La sénatrice Maury Pasquier avait déposé en 2010 un postulat dont le nom annonce le
programme: Quel revenu pendant les huit semaines d'interdiction de travailler suivant
l'accouchement, en cas du report du droit aux prestations de l'assurance-maternité
suite à l'hospitalisation du nouveau-né? Ce n'est qu'en 2016 que la socialiste a reçu la
réponse à sa question, sous la forme d'un rapport du Conseil fédéral, examinant
également le postulat 10.4125, déposé par la députée Teuscher, portant sur le même
objet.
Dans le rapport, le Conseil fédéral présente deux solutions au report de prestations:
Soit le revenu de la mère durant l'hospitalisation du nouveau-né est assuré par le
régime des allocations perte de gains, ou alors le versement du salaire pourrait être
réglé explicitement à l'art. 324a CO et sa durée déterminée. Comme cette dernière

POSTULAT
DATUM: 28.04.2016
SOPHIE GUIGNARD
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alternative serait légèrement plus coûteuse et que sa charge reviendrait entièrement à
l'employeur, le Conseil fédéral préfère une modification de la LAPG, qui a l'avantage
d'inclure également les femmes de condition indépendante.

En février 2017, le Conseil fédéral a fait paraître un rapport en réponse aux postulats
Maury Pasquier (ps, GE) et de la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national (CSSS-CN), concernant les allocations familiales. La
députée socialiste souhaitait une modification de la loi sur les allocations familiales
(LAfam) en vue d'empêcher pour les enfants dont les parents sont engagés dans des
organisations internationales de cumuler les allocations. Le Conseil fédéral lui a
répondu dans le rapport qu'une telle modification n'est pas opportune, le nombre de
familles bénéficiant du cumul restant trop marginal par rapport au coût d'une
éventuelle adaptation juridique. Il souligne qu'il appartient plutôt à ces organisations,
qui relèvent du domaine privé, d'adapter leur système d'allocations. En réponse à la
Commission, qui souhaitait une analyse des conséquences sociales de la limite d'âge
pour l'attribution des allocations de formation, le Conseil fédéral a estimé ces
conséquences plutôt limitées, compte tenu du système d'octroi de bourse et de prêts
d'études. En outre, il est prouvé que de nombreux étudiants ayant dépassé la limite des
25 ans peuvent très souvent compenser le manque d'allocations par une activité
professionnelle rémunérée. Le rapport ajoute que l'âge limite d'octroi d'allocations
dépasse celui de la plupart des pays de l'espace UE/AELE. 62

BERICHT
DATUM: 15.02.2017
SOPHIE GUIGNARD

En juin 2017 le Conseil national a refusé par 132 voix contre 54 et 2 abstentions la
motion Feri (ps, AG): introduction d'allocations pour enfant sous condition de
ressources. Elle aurait chargé le Conseil fédéral de mettre en place trois mesures: 1)
création d'une base légale permettant à la Confédération de soutenir davantage les
structures d'accueil extrafamilial 2) instigation d'un droit légal à réduire son temps de
travail après une naissance 3) versement d'allocations pour les enfants sous condition
de ressources. Lors du débat en chambre du peuple, le Conseiller fédéral Berset s'est
prononcé contre la motion, en rappelant que la troisième demande de la députée Feri
avait été étudiée dans le rapport en réponse au postulat Tornare (13.3135). Deux raisons
motivaient la non-mise en place de cette mesure: les finances fédérales qui ne le
permettaient pas et une entorse trop importante au principe du fédéralisme, la
Confédération empiétant trop largement sur les compétences cantonales. Cependant,
la lutte contre la pauvreté des familles reste un objectif important pour le Conseil
fédéral, a souligné le ministre de l'Intérieur en rappelant un projet prévu sur cinq ans
allant dans ce sens. Il a également rappelé le vote final de la modification de la loi sur
les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants (16.055), devant se tenir le
lendemain. Lors du vote, seuls les conseillers verts et socialistes, ainsi que deux
membres du groupe PDC ont soutenu la motion, qui a donc été liquidée. 63

MOTION
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Im September 2017 reichte Isidor Baumann (cvp, UR) eine Motion für eine faire
Lastenverteilung bei den Familienzulagen ein. Das Anliegen liess sich im Motionstext
zwar in lediglich sieben Worten ausdrücken, beinhaltete jedoch einige Brisanz:
Baumann wollte die Lohnanteile, welche die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zur
Finanzierung der Familienzulagen zu bezahlen haben, vereinheitlichen. Aktuell
schwanken diese zwischen den 229 Familienausgleichskassen (FAK) zwischen 0.1 und
3.36 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns. Dies, da der Bund nur die Mindestleistungen,
nicht aber die Beitragssätze festschreibt und sich die FAK bezüglich Versicherten-
Portfolios stark unterscheiden: Insbesondere in Branchen mit vergleichsweise tiefen
Lohnsummen, einem hohen Mütteranteil und einer hohen Teilzeiterwerbsquote seien
die Beitragssätze hoch, begründete der Motionär sein Anliegen. Daher soll innerhalb der
Kantone zwingend ein Lastenausgleich zwischen den FAK, wie er in 16 Kantonen bereits
besteht und sich dort gemäss dem Motionär bewährt hat, eingeführt werden.
Der Bundesrat verwies indes auf das Familienzulagengesetz, das den Kantonen
Vorgaben zu Mindestbeträgen und Anspruchsvoraussetzungen macht, ihnen aber
ansonsten weitreichende Kompetenzen lässt – explizit auch bezüglich der Einführung
eines Lastenausgleichs. Da die Kantone über die Art und Höhe der Leistungen für
Familien entschieden, liege auch die Entscheidung bezüglich eines Lastenausgleichs in
ihrer Kompetenz, führte der Bundesrat aus und beantragte die Motion zur Ablehnung.
Die anschliessende Behandlung der Motion im Ständerat in der Herbstsession 2017 fiel
aufgrund eines angenommenen Ordnungsantrags Dittli (fdp, UR) nur kurz aus. Dittli, ein
Mitunterzeichner der Motion, beantragte eine Zuweisung an die zuständige

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Kommission, weil er einen vorschnellen negativen Entscheid aufgrund der ablehnenden
Haltung des Bundesrates verhindern wollte. Die Kommission solle erst die «Vor- und
Nachteile der neuen Lastenverteilung im Verhältnis zur Einschränkung der
Kantonsautonomie» sowie die Kosten und Nutzen des Vorschlags überprüfen. Im
Februar 2018 bestätigte die SGK-SR jedoch mit 5 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung knapp
die Einschätzung des Bundesrates: Da einige Kantone bereits Änderungen planten oder
diese angedacht hätten, die Kantone insgesamt folglich dabei seien, «ihren
Bedürfnissen entsprechende Massnahmen» zu treffen, sei kein Handlungsbedarf auf
Bundesebene gegeben, erklärte die Kommissionsmehrheit. Eine starke Minderheit
begrüsste aber die Motion, da sie «Familienausgleichskassen in Branchen mit
tendenziell tiefen Löhnen und einem hohen Mütteranteil» entlasten würde. 
In der Ständeratsdebatte in der Frühjahrssession 2018 führte Paul Rechsteiner (sp, SG)
die Position der Minderheit weiter aus. Man habe sich insbesondere durch den Bericht
des Vertreters der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen überzeugen lassen,
gemäss dem die Einführung des Lastenausgleichs im Kanton Schwyz die Beiträge
insgesamt gesenkt und gleichzeitig die Leistungen verbessert habe. Die
Kommissionsminderheit sei der Meinung, die Familienzulage sei «im Begriff, eine
richtige Sozialversicherung zu werden». Diesen Punkt bestritt Kommissionssprecher
Kuprecht (svp, SZ) mit Verweis auf die fehlende Gegenseitigkeit heftig: Da nur
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Prämien bezahlten, nicht aber Arbeitnehmende,
handle es sich hier lediglich um eine Zulage, nicht um eine Versicherung. Umstritten
war schliesslich auch die Frage, inwiefern diese Regelung für die Steuervorlage 17
relevant sei. Gemäss bundesrätlichem Vorschlag sollen bei der SV17 die kantonalen
Mindestvorgaben bei den Kinderzulagen erhöht werden. Isidor Baumann sprach sich
folglich dafür aus, hier die Lasten für die KMU fair zu verteilen, um sich diese nicht
zusätzlich als Gegner bei der Steuervorlage einzuhandeln. Alex Kuprecht wehrte sich
jedoch dagegen, noch weitere Elemente in die SV17 hineinzupacken. Knapp entschied
sich der Ständerat mit 20 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der
Motion. 64

Le Conseil national s'est penché le 19 mars sur la modification de la loi sur les
allocations familiales (LAFam). Dans son message du 30 novembre 2018, le Conseil
fédéral expose les changements prévus: le versement de l'allocation de formation dès le
début de la formation, des allocations familiales pour les mères seules au chômage ainsi
que la création d'une base légale pour les aides financières allouées aux organisations
familiales par la Confédération. 
Concernant les allocations de formation, deux propositions ont été faites: le PS, les
Verts et une partie du PDC souhaitaient que l'allocation de formation puisse être versée
dès l'âge de 14 ans, en raison des âges variés auxquels les jeunes commencent une
formation post-obligatoire, plus coûteuse que la scolarité obligatoire. Cette première
proposition n'a recueilli que 68 voix contre 118. La seconde, qui visait à étendre le
versement des allocations jusqu'à l'âge de 29 ans, a obtenu encore moins de succès,
puisque la gauche, sans l'appui du PDC, n'a pu récolter que 53 voix contre 134. Les
parlementaires ont accepté sans débat la mesure permettant aux mères célibataires au
chômage de toucher les allocations familiales, même durant la période où elles
touchent une allocation de maternité. Une minorité rose-verte a souhaité rendre
contraignante la base légale pour les aides financières. Le reste du Parlement s'y est
opposé, le texte définitif reste donc comme le proposait le Conseil fédéral: «La
Confédération peut octroyer» (et non octroie). Le projet, en définitive tel que formulé
par le Conseil fédéral, a été adopté à l'unanimité lors du vote final. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2019, le Conseil des Etats a adopté le projet de modification de la loi
sur les allocations familiales, à l'unanimité. Puis, lors du vote final au Conseil national,
seul le député Erich Hess s'y est opposé. Le vote final au Conseil des États n'a été
qu'une formalité, puisqu'il a voté encore une fois à l'unanimité, sur le projet accepté
quelques jours avant. Les mères au chômage auront ainsi droit aux allocations familiales
même si le père n'a pas reconnu l'enfant ou si elles touchent une allocation de
maternité. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. 66

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Verena Herzog (svp, TG) erreichen, dass
Kinder- und Ausbildungszulagen für in EU-Staaten lebende Kinder kaufkraftbereinigt
entrichtet werden. Dazu soll für diese Kinder und Jugendlichen das Minimum um CHF
100 gekürzt werden, während dasjenige für in der Schweiz lebende Kinder und
Jugendliche um denselben Betrag angehoben werden soll, um hiesige
Kaufkraftnachteile auszugleichen.
Die SGK-NR gab diesem Anliegen im November 2018 mit 15 zu 9 Stimmen Folge. Eine
Kommissionsminderheit war der Meinung, dass eine solche Regelung in Konflikt mit den
bilateralen Verträgen mit der EU stehe. Ein Jahr später stützte die SGK-SR mit 6 zu 5
Stimmen den Entscheid ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen
Initiative ebenfalls Folge. Entsprechend wird die SGK-NR nun einen Entwurf für eine
Umsetzung der Initiative erarbeiten. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.11.2019
MARLÈNE GERBER

In der Sommersession 2022 nahm der Ständerat ein Postulat der SGK-SR zur
Aufwertung der Care-Arbeit an, das auf eine im Rahmen der Frauensession 2021
beschlossene Petition zurückging (Pet. 21.2042). Konkret forderte das Postulat den
Bundesrat auf zu prüfen, wie die Erziehungs- und Betreuungsgutschriften durch
Herabsetzen der Anspruchsvoraussetzungen und Ausdehnung der Bezugsberechtigten
(etwa auf Grosseltern) ausgeweitet werden könnten. Nachdem der Bundesrat und die
Kommission das Postulat zur Annahme empfohlen hatten, folgte die kleine Kammer
diesem Antrag stillschweigend. 68

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Im Rahmen von Swisslex wurde im Bundesgesetz über die Familienzulagen in der
Landwirtschaft die Gleichstellung von Männern und Frauen verwirklicht. Neu haben
auch die Angehörigen der Betriebsleiterin, die im Betrieb mitarbeiten, Anspruch auf
diese Zulage. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

L’initiative parlementaire Maury-Pasquier (ps, GE) demandant la ratification de la
Convention no 183 de l’Organisation Internationale du Travail sur la protection de la
maternité a été traitée par les chambres fédérales au mois de décembre. La ratification
de la Convention modifierait la législation suisse uniquement sur un point, la
rémunération des pauses d’allaitement pour les mères. Exprimant leurs craintes
concernant une tendance vers l’allongement de la durée de l’allaitement et donc
l’impact financier de la convention, les membres de l’UDC, rejoints par quelques voix
PLR et PDC, se sont opposés sans succès à la ratification. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER

Alterspolitik

Das vom Bundesamt für Statistik (BfS) erstellte Szenario zur Bevölkerungsentwicklung
zeigte auf, dass der Anteil Rentner an der Gesamtbevölkerung der Schweiz ab dem
damaligen Zeitpunkt bis 2035 von rund 17 auf 26 Prozent steigen könnte, was das
gegenwärtige Gesellschaftsmodell und die Finanzierung der Sozialversicherungen
höchstwahrscheinlich unter Druck setzen wird. 71

BERICHT
DATUM: 30.03.2011
ANITA KÄPPELI

In den erstmals und ebenfalls vom BfS veröffentlichten Indikatoren zur Alterssicherung
zeigte sich die Auswirkung der veränderten Bevölkerungsstruktur auf die Sozialwerke.
Während der Anteil Erwerbstätiger pro AHV-Empfänger in den letzten 20 Jahren bereits
von 4 auf 3.5 zu 1 gesunken ist, nahm die Quote der Senioren, welche trotz Rente ihren
Lebensabend finanziell nicht ausreichend gedeckt haben und deswegen auf
Ergänzungsleistungen angewiesen sind, kontinuierlich zu. Dies lag oftmals daran, dass
diese Personen auf Pflege in Heimen angewiesen sind. 72

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI
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La vert'libérale Kathrin Bertschy souhaite charger le Conseil fédéral d'actualiser la
comptabilité générationnelle. Ce modèle économique permet d'estimer la charge
financière induite pour les générations actuelles et suivantes par les politiques fiscale
et économique de l'État ainsi que la répartition des paiements et des transferts entre
les différentes cohortes de naissance. Une telle projection avait déjà été réalisée par le
SECO en 2004. 
Selon le Conseil fédéral, les instruments de planification à long terme usités par le DFI
et le DFF sont plus pertinents qu'une comptabilité générationnelle. Cependant, il
admet que qu'une attention plus grande peut être portée sur l'équité
intergénérationnelle. Le Conseil fédéral recommande alors de rejeter le postulat, mais
le Conseil national l'a accepté par 157 voix contre 29 et 7 abstentions. La majorité des
refus provient du groupe PDC, ainsi que de deux Verts et trois UDC. 73

POSTULAT
DATUM: 20.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

Wie stark ist die finanzielle Belastung für die aktuellen und zukünftigen Generationen
durch aktuelle und geplante öffentliche Ausgaben sowie durch
Sozialversicherungsausgaben? Die Klärung dieser und ähnlicher Fragen verlangte ein
2019 überwiesenes Postulat Bertschy (glp, BE), dem der Bundesrat mit der
Aktualisierung der aus dem Jahr 2004 stammenden Generationenbilanz im Dezember
2021 nachkommen wollte. Der Bericht des Bundesrates, der auf einer von Ecoplan
durchgeführten Studie basierte, kam zum Schluss, dass die öffentlichen Finanzen
aufgrund der Alterung der Bevölkerung mittel- bis langfristig stark unter Druck geraten
werden. Geschuldet sei diese Entwicklung insbesondere den steigenden
Gesundheitsausgaben und den zunehmenden Ausgaben für die AHV und für andere
Institutionen der sozialen Sicherheit. «Um einen starken Anstieg der Schuldenquote zu
vermeiden, braucht es daher Reformen», folgerten der Bundesrat und das EFD in ihrer
Medienmitteilung. Nach Kenntnisnahme des Berichts zeigte sich die FK-NR gespalten.
Während einige Kommissionsmitglieder den durch den Bericht erlangten
Erkenntnisgewinn infrage stellten, waren andere Kommissionsmitglieder der Meinung,
der Bericht könne etwa für punktuelle Reformen im Sozialversicherungsbereich einen
Zusatznutzen bieten. 74

BERICHT
DATUM: 10.12.2021
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der Beratungen des Berichts über Motionen und Postulate der
eidgenössischen Räte im Jahr 2021 schrieb der Nationalrat ein Postulat Bertschy (glp,
BE) zur Aktualisierung der aus dem Jahr 2004 stammenden Generationenbilanz
aufgrund des unterdessen erschienenen Berichts als erfüllt ab. 75

BERICHT
DATUM: 07.06.2022
MARLÈNE GERBER
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